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Antworten der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)

und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU)

auf die Fragen des Verbandes der Bundesbeamten des höheren Dienstes e. V. (VBHD)
I. Arbeitsmarkt für alle

Die Fähigkeiten des Bundes zur Personalgewinnung und -entwicklung müssen durch eine bessere Einpassung in die bestehenden ökonomischen und sozialen Strukturen des Arbeitsmarktes erhöht werden.

Ein Arbeitsmarkt für alle

· Verbesserung der dienst- und sozialrechtlichen Voraussetzungen für den Wechsel in und aus Unternehmen, Universitäten und internationalen Organisationen sowie Landes-, Kommunal- und anderen Behörden, insbesondere in den Bereichen der Krankenversicherung und der Versorgung.

· Erleichterung des Quereinstiegs in den höheren Bundesdienst unter strikter Wahrung der Grundsätze der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung.

· Sicherung der Rechte der Öffentlichkeit bei der Besetzung herausgehobener Positionen etwas durch Anhörungen im Deutschen Bundestag oder durch Mitwirkung eines unabhängigen Kuratoriums hochrangiger Persönlichkeiten.

Die Bundesverwaltung als sektoraler Arbeitsmarkt

· Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur Förderung des personellen Austauschs und der guten Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen des Bundes.

· Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts für den behörden- und ressortübergreifenden Führungskräfteeinsatz und –aufstieg in der Bundesverwaltung unter Beachtung des Ressortprinzips.

· Einführung eines zweiten Aufstiegswegs für herausragende Spezialisten neben dem Aufstieg über Führungspositionen.

Antwort
CDU und CSU haben mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz 2009 die notwendigen Reformschritte zur Fortentwicklung des öffentlichen Dienstes unternommen, um hoch qualifiziertes Personal zu gewinnen und die  Leistungsfähigkeit der vorhandenen Beschäftigten zu erhalten und zu stärken. Die Fortentwicklung des Dienstrechts ist auch Bestandteil des Regierungsprogramms „Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“ einschließlich des Programms E-Government 2.0. 

Das Dienstrechtsneuordnungsgesetz verbessert die Mobilität zwischen Wirtschaft, internationalen Organisationen und Verwaltung durch einen erleichterten Quereinstieg in den höheren Bundesdienst. Bisher konnten bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis in der Regel nur Zeiten innerhalb des öffentlichen Dienstes, nicht aber Berufserfahrungen in der Privatwirtschaft oder bei internationalen Organisationen berücksichtigt werden. Auch die Einstellung in ein höheres Amt als das Eingangsamt ist bei beruflichen Erfahrungen oder besonderen Qualifikationen (z. B. Habilitation) ohne Beteiligung des Bundespersonalausschusses möglich. Alternativ können berufliche Erfahrungen in der Besoldung bei den Erfahrungsstufen berücksichtigt werden. Bewerberinnen und Bewerber mit Berufserfahrung unterliegen zudem nicht mehr automatisch der dreijährigen Probezeit, sondern können bei Vorliegen der Voraussetzungen bereits nach dem Ablauf der Mindestprobezeit von einem Jahr auf Lebenszeit verbeamtet werden. 

Den Austausch von Wissen und Erfahrung aus Wirtschaft und Verwaltung fördern Personaltauschprogramme mit verschiedenen Wirtschaftsunternehmen. Bei einem dauerhaften Wechsel in die Privatwirtschaft ist zu berücksichtigen, dass Leistungen der Beamtenversorgung in dem auf Lebenszeit angelegten besonderen Dienst- und Treueverhältnis der Beamtinnen und Beamten begründet sind. Der öffentliche Dienst kann nur mit der Gesamtheit seiner Leistungen wie einer attraktiven Altersversorgung und der Verlässlichkeit des Arbeitsplatzes gegenüber der Privatwirtschaft konkurrieren. 

Bestandteil der Personalentwicklungskonzepte der Bundesministerien ist seit Jahren auch der Personalaustausch zwischen verschiedenen Behörden. 

II. Führungskräfteakademie Bund

Mit einer neuen Führungskräfteakademie sind die Führungsstrukturen des Bundes gezielt weiterzuentwickeln. Außerdem werden den politischen Spitzen maßgeschneiderte Angebote gemacht. Ein Kuratorium wird aus namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gebildet.

· Bereich „Zugang“: Gewährleistung der Öffnung des höheren Dienstes der Bundesverwaltung für alle Studienabschlüsse und Sicherung eines gleichen, freien und leistungsorientierten Berufseinstiegs durch Einführung einer für alle höheren Beamten verbindlichen Eingangsprüfung wie etwas bei Auswärtigen Amt, in Frankreich oder bei der Europäischen Kommission („concours“).

· Bereich „Ausbildung“: Sicherung der fachlichen Qualität und breiten Einsetzbarkeit durch die Durchführung eines anschließenden gemeinsamen zweijährigen Vorbereitungsdienstes (bei Vorliegen besonderen Qualifikationen ggf. verkürzt) nach dem Vorbild u.a. des Auswärtigen Amtes.

· Bereich „Fortbildung“: Zusätzlich sollte die Führungskräfteakademie in Zusammenarbeit mit der BAköV alle für die Führungskräftefortbildung in Berlin notwendigen Veranstaltungen anbieten.

· Bereich „Politiklounge“: Angebote für die politischen Spitzen der Bundesregierung, etwa hochrangige Kaminabende/ Seminare/ Konferenzen mit Unternehmensführern, Wissenschaftlern, Parlamentariern oder hohen Bundesrichter, nationale und internationale Fachkonferenzen zur Reform des öffentlichen Dienstes, Führungskräftekonferenzen, exklusive Fortbildungsangebote etc.

Antwort
Eine einheitliche Eingangsprüfung für alle Laufbahnen des Bundes lehnen CDU und CSU angesichts des breiten Spektrums der Tätigkeiten ab. Von einem Informatiker werden z. B. andere Kompetenzen verlangt als von einem Juristen. Die bestehenden Instrumentarien wie die Auswahlverfahren nach einer  öffentlichen Stellenausschreibung sichern einen leistungsorientierten und chancengleichen Berufseinstieg. 

Der Vorbereitungsdienst des Auswärtigen Dienstes ist etwas anderes. Er ist notwendig, um die erforderlichen zusätzlichen Kompetenzen für den diplomatischen Dienst zu erwerben. Vergleichbares gilt für die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten. Andere Bewerberinnen und Bewerber (Wirtschaftswissenschaftler, Techniker) benötigen Qualifikationen, die durch berufliche Erfahrungen zumindest gleichwertig vermittelt werden können. Daher haben CDU und CSU im neuen Bundesbeamtengesetz beide Optionen eröffnet: den Erwerb der Laufbahnbefähigung durch einen Vorbereitungsdienst oder durch Berufserfahrung. 
Die Zuständigkeit für die Fortbildung der Beschäftigten des Bundes aller Laufbahn- und Funktionsgruppen liegt bei der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV). Die BAköV versteht die Führungskräftefortbildung des Bundes als zentrale Aufgabe. Das bedarfsorientierte Fortbildungsangebot für Führungskräfte hat sich in der Praxis bewährt und unterliegt einer permanenten Evaluation. 

III. Kodex Bundesverwaltung

Es bedarf einer gesellschaftlichen Verständigung auf wesentliche Grundsätze, nach denen die Institutionen des Bundes täglich und ganz konkret ihre Verantwortung wahrnehmen sollen. Hierfür sollen in einem Governance-Kodex für die Verwaltungen des Bundes gemeinsame Grundsätze erarbeitet werden

· für die Wahrnehmung öffentlicher Verantwortung, die Personalführung und Zusammenarbeit,

· für die Gestaltung moderner Aufstiegswege und sozialer Rahmenbedingungen,

· für das Zusammenwirken der Verwaltung mit Zivilgesellschaft, Wirtschaftsakteuren und Wissenschaft sowie gegen jede Form von Korruption und Ämterpatronage.

Nach Möglichkeit sollen alle Bundesverwaltungen einbezogen werden, also neben der Bundesregierung auch die Verwaltungen des Bundestages, des Bundespräsidenten, der Bundesgerichte und des Bundesrechnungshofs.

Antwort
Die Einhaltung von Grundsätzen für verantwortungsvolles Handeln in der Bundesverwaltung ist ein wesentliches Anliegen von CDU und CSU. Hierzu bestehen zielgerichtete Vorschriften im Bereich des Dienstrechts und der Korruptionsbekämpfung. Die bestehenden Geschäftsordnungen regeln das Zusammenwirken der Bundesministerien, der Verfassungsorgane untereinander und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft, wirtschaftlicher wie wissenschaftlicher Institutionen. Moderne Steuerungs- und Aufsichtsmethoden sichern die Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Deutschland ist ein moderner leistungsfähiger Staat mit einer leistungsfähigen Verwaltung. Die Integrität der Verwaltung ist eine wesentliche Voraussetzung hierfür. Sie fordert die Verantwortlichkeit und Vorbildlichkeit jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters  genauso, wie eine kollektive Verwaltungsethik der Verwaltung, die dem Einzelnen untadeliges Handeln ermöglicht. In den vergangenen Jahren wurde zu diesem Zweck eine Vielzahl von Maßnahmen realisiert. Dazu gehören die Richtlinie, der Verhaltenskodex und der Leitfaden zur Korruptionsprävention, die Richtlinie zur Regelung der Annahme von Sponsorenleistungen, die Richtlinie zur Regelung des Einsatzes externer Personen in der Bundesverwaltung sowie die Regelungen zur internen Revision. Diese Anstrengungen werden wir fortsetzen. 

